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UNTERSUCHUNG

Der KLARE BLICK

Tatsachen der européischen Integration (IV)

Der Integrationsvertrag der EWG

Die Europidische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) ist als Institution und Organisation
die heute wichtigste Tatsache der europdischen Integration. Die kiirzlichen Verhand-
lungen wunserer Regierung mit der EWG in Briissel haben auch in der Schweiz
der Frage mach den Grundsdtzen und Bestimmungen dieser Gemeinschaft neues
Gewicht verliehen. Die EWG wirkt auf jeden Fall entscheidend an der unmittel-
baren und weiteren Zukunft des Kontinents, weshalb wir ihren grundlegenden
Vertrag ausfithrlich vorstellen. Der EWG-Vertrag wurde am 25. Mdrz 1957 in Rom
unterschrieben. Er umfasst 248 Artikel, die in sechs Teile gegliedert sind (und einen

Anhang wvon 12 Protokollen

iiber werschiedene internationale Regelungen und

Abkommen). Bei wortlich zitiertem Text steht der Ausdruck Art. (Artikel) am An-
fang des Absatzes, andernfalls erfolgt aus Raumgriinden eine verkiirzte Wiedergabe.
Anmerkungen sind als solche gekennzeichnet.

Erster Teil ~ Grundsatze (Art. 1 bis 8)

Art. 2. Aufgabe der Gemeinschaft ist es,
durch die Errichtung eines Gemeinsamen
Marktes und die schrittweise Anndherung
der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten
eine harmonische Anndherung der Wirt-
schaftspolitik, eine harmonische Entwick-
lung des Wirtschaftslebens, eine bestindige
und ausgewogene Wirtschaftsausweitung,
eine grossere Stabilitét, eine beschleunigte
Hebung der Lebenshaltung und engere Be-
ziehungen zwischen den Mitgliedstaaten
zu fordern.

Die Téatigkeit der Gemeinschaft umfasst
die Abschaffung der Zolle und der men-
genmaissigen Beschriankungen im Waren-
verkehr zwischen den Mitgliedstaaten, die
Einflihrung eines gemeinsamen Zolltarifes
gegenliber dritten Léndern, die Beseitigung
der Hindernisse fiir den freien Personen-,
Dienstleistungs- und Kapitalverkehr zwi-
schen den Mitgliedstaaten, die Einfiihrung
einer gemeinsamen Politik auf dem Gebiet
der Landwirtschaft und des Verkehrs, den
Schutz des Wettbewerbes vor Verfidlschun-
gen, die Koordinierung der Wirtschafts-
politik, die Angleichung der innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften, die Schaffung
eines europiischen Sozialfonds, die Errich-
tung einer Europiischen Investitionsbank,
die Assoziierung der iiberseeischen Linder
und Hoheitsgebiete. (Art. 3.)

Der Gemeinsame Markt wird wihrend ei-
ner Uebergangszeit von zwolf Jahren
schrittweise verwirklicht. Die Uebergangs-
zeit besteht aus drei Stufen von je vier
Jahren (Art. 8).

Zweiter Teil - Grundlagen der
Gemeinschaft (Art.9 bis 84)

Titel | - Der freie Warenverkehr

Art. 9. Grundlage der Gemeinschaft ist
eine Zollunion, die sich auf den gesamten
Warenaustausch erstreckt; sie umfasst das
Verbot zwischen den Mitgliedstaaten Ein-
und Ausfuhrzdlle und Abgaben gleicher
Wirkung zu erheben sowie die Einfiihrung
eines gemeinsamen Zolltarifs gegeniiber
dritten Léndern.

Kapitel 1. — Die Zollunion

Abschnitt 1 — Die Abschaffung der Zolle
zwischen den Mitgliedstaaten

Die zwischen den Mitgliedstaaten gelten-
den Einfuhrzolle werden schrittweise ab-
geschafft. Als Ausgangszollsatz gilt der am
1.Januar 1957 angewandte Zollsatz. Die
Zeitfolge der Herabsetzung: erste Stufe ein

Jahr nach Inkraffreten des Vertrages, die
zweite achtzehn Monate spéter, die dritte
am Ende des vierten Jahres. Die Mitglied-
staaten werden bestrebt sein, fiir jede ecin-
zelne Ware am Ende der ersten Stufe eine
Herabsetzung um mindestens 25 v. H., der
zweiten Stufe eine solche von wmindestens
50 v.H. des Ausgangszollsatzes zu errei-
chen (Art. 13, 14).

Anm. der Redaktion: Am 15. Mai 1962 be-
schliesst der Ministerrat der EWG eine
weitere Zollsenkung von 10 % auf den er-
sten Juli. Die Industriezblle sind damit um
50 %, die Agrarzolle um 35 % gesenkt.

Abschnitt 2 — Die Aufstellung des ge-
meinsamen Zolltarifes.

Die Art. 18 bis 29 enthalten Ausfiihrungs-

bestimmungen.

Kapitel 2. — Beseitigung der mengenmds-

sigen Beschrdnkungen zwischen den Mit-

gliedstaaten

Mengenméssige Einfuhrbeschrinkungen
sind zwischen den Mitgliedstaaten verbo-
ten. Bestehende Kontingente werden bis
zum Ende der Uebergangszeit aufgehoben
(Art. 30, 32). ’
In Frankreich ist nunmehr der ge-
samte gewerbliche Sektor Iliberalisiert.
Schwierigkeiten ergeben sich bei den
Staatsmonopolen (Vierter Gesamtbericht
liber die Tétigkeit der Gemeinschaft, Mai
1961). Die Bundesrepublik hat einige
Agrarerzeugnisse liberalisiert, der grossere
Teil der Liberalisierung erfolgt jedoch im
Rahmen der OEEC und des GATT.
Schwierigkeiten ergeben sich bhei den
Staatsmonopolen.

Titel Il - Die Landwirtschaft

Art. 39. 1, Ziel der gemeinsamen Agiar-
politik ist es, a) die Produktivitit der
Landwirtschaft durch Forderung des tech-
nischen Fortschrittes, Rationalisierung der
landwirtschaftlichen Erzeugung und den
bestmoglichen Einsatz der Produktionsfak-
toren, insbesondere der Arbeitskrifte, zu
steigern, b) auf diese Weise der landwirt-
schaftlichen Bevilkerung, insbesondere
durch ErhoShung des Pro-Kopf-Einkom-
mens der in der Landwirtschaft téitigen
Personen, eine angemessene Lebenshaltung
zu gewdhrleisten, ¢) die Mérkte zu stabili-
sieren, d) die Versorgung sicherzustellen,
e) fiir die Belieferung der Verbraucher
zu angemessenen Preisen Sorge zu tragen.
Art. 39. 2. Bei der Gestaltung der gemein-
samen Agrarpolitik und der hierfiir anzu-
wendenden besonderen Methoden ist fol-
gendes zu berlicksichtigen: a) die beson-
dere Eigenart der landwirtschaftlichen Té-
tigkeit, die sich aus dem sozialen Aufbau
der Landwirtschaft und den strukturellen

und naturbedingten TUnterschieden der
verschiedenen landwirtschaftlichen Ge-
biete ergibt, b) die Notwendigkeit, die ge-
eigneten Anpassungen stufenweise durch-
zufithren, ¢) die Tatsache, dass die Land-
wirtschaft in den Mitgliedstaaten einen
mit der gesamten Volkswirtschaft eng
verflochtenen Wirtschaftsbereich - darstellt.
Art. 40. Um die Ziele des Artikels 39 zu
erreichen, wird eine gemeinsame Organi-
sation der Agrarmirkte geschaffen.

Anm. der Red.: Am 14.Januar 1962 einigt
sich der Ministerrat der EWG nach har-
ten, wochenlangen Beratungen {iiber die
gemeinsame Agrarpolitik. Mitte 1960 legte
Vizeprésident Mansholt, der frithere nie-
derléndische Agrarminister, seine Konzep-
tion der «Gemeinsamen Europdischen
Agrarpolitik» vor, die sich in der Haupt-
sache durchsetzte. Das Prinzip ist: Steue-
rung liber den Preis und Schutz des in-
neren Agrar-Preisniveaus durch «Ab-
schopfungen der Preisdifferenz zwischen
den niedrigen Weltmarktpreisen und den
hoheren Inlandpreisen», wodurch das Ein-
stromen von Agrargiitern zu Preisen, die
gegeniiber den nationalen Binnenmérkten
«zu billig» sind, verhindert werden soll.
Eg bleibt also zunidchst bei dem nationa-
len Preisniveau, womit die Probleme aber
noch keineswegs gelost sind (Gefahr der
Ueberproduktion). Aus dem Aufkommen
der Abschopfungen werden Fonds gespeist,
aus denen Marktordnungsmassnahmen fi-
nanziert werden. Dieser Regelung unter-
steht in erster Linie der Weizenmarkt, fer-
ner der Markt fiir Futtergetreide, der
Zuckermarkt, die Mérkte fiir Milch und
Milcherzeugnisse, In eine zweite Gruppe
gehoren Rindfleisch, Schweinefleisch, Ge-

«Die europdische Welt ist durch politische
Kréfte bedroht, deren Ziel die Zersiérung
der europdischen Lebensformen ist. Diese
Kréfte sind sehr stark und werden immer
sidrker. Sie sind von pseudoreligidsem
Elan, einem Sendungsbewussisein gefra-
gen. Sie sind expansiv. Die Mititel, die zur
Ueberwilitigung unserer Lebensordnung
zur Veriigung stehen, sind militdrisch, po-
litisch (Subversion mit Hilfe der kommu-
nistischen Parteien in Europa), aber auch
wirischaftlich. Die Verteidigung muss in
den gleichen Bereichen vorbereitet wer-
den, durch ein hdchst geschlossenes mili-
idrisches Allianzsysiem, durch eine starke
politische Moral, durch die grésste er-
reichbare wirtschaftliche Kraft... Pro-
bleme, die heuie kein Staat mehr allein
in Angriff nehmen kann: die Abwehr des
Kommunismus, der Kampf gegen die Ar-
mut, die Entwicklung der unterentiwickel-
ten Lidnder, das sich erhebende Afrika,
die Fesiigung der Rohstoffpreise, die land-
wirtschafilichen Ueberschiisse, die Kon-
junkturschwankungen, die Sicherheit der
Wiahrungen usw.»
=

«Die Gemeinschaft ist ein Werden, nicht
ein Sein. Der Verirag selbst ist auf Ent-
wicklung angelegi: der Endzustand der
Gemeinschaft wird nicht mit einem Schritf,
sondern mit vielen erreicht, widhrend einer
Uebergangsperiode; fiir ganze Materien,
zum Beispiel Landwirischafispolitik, Ver-
kehrspolitik, ist den Organen der Auftrag
erteilt, den fast vdllig leeren Rahmen des
Vertrages mii einem materiellen Inhalt zu
fillen; die Konkrefisierung der Geboie
und Verbote des Vertrages, ihre Anwen-
dung auf die Einzelfdlle ist ein ewiger
Prozess.»

Prof. Walter Hallstein, 1961.
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fliigelfleisch und Eier. In eine dritte
Gruppe gehoren die Mirkte fiir Obst und
Gemiise sowie fiir Wein, (Aus der Schrift
der EWG-Kommission «Die gemeinsame
Agrarpolitik».)

Titel Il - Freiziigigkeit des freien
Dienstieistungs- und Kapitalverkehrs

Kapitel 1. — Die Arbeitskrifte

Art. 48. 1. Spétestens bis zum Ende der
Uebergangszeit wird innerhalb der Ge-
meinschaft die Freizligigkeit der Arbeit-
nehmer hergestellt. )

Anm. der Red.: Am 1. September 1961 ist
die «Verordnung Nr.15 uber die ersten
Massnahmen zur Herstellung der Freizii-
gigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der
Gemeinschaft» in Kraft getreten.

Kapitel 2. — Das Niederlassungsrecht

Art. 52, Die Beschridnkung der freien Nie-
derlassung von Staatsangehorigen eines
Mitgliedstaates im Hoheitsgebiet eines an-
deren Mitgliedstaates werden wihrend
der TUebergangszeit nach Massgabe der
Bestimmungen schrittweise aufgehoben.

Kapitel 3. — Dienstleistungen

Die Beschréinkungen des freien Dienstlei~
stungsverkehrs werden schrittweise auf-
gehoben (Art. 59).

Kapitel 4. — Der Kapitalverkehr

Soweit es fiir das Funktionieren des Ge-
meinsamen Marktes notwendig ist, besei-
tigen die Mitglieder untereinander alle
Beschrinkungen des Kapitalverkehrs
(Art. 67).

Anm. der Red.: Am 11. Mai 1960 erliess der
EWG-Ministerrat die «Erste Richtlinie zur
Durchfiihrung des Art. 67».

Titel IV - Der Verkehr

Auf dem in diesem Titel geregelten Sach-
gebiet verfolgen die Mitgliedstaaten die
Ziele dieses Vertrages im Rahmen einer
gemeinsamen Verkehrspolitik (Art, 74),

Dritter Teil - Die Politik der
Gemeinschaft (Art. 85 bis 130)

Titel | - Gemeinsame Regeln
Kapitel 1. — Wettbewerbsregeln

Abschnitt 1. Vorschriften fiir Unternehmer
Mit dem Gemeinsamen Markt unverein-
bar und verboten sind alle Vereinbarun-~
gen zwischen Unternehmen, welche eine
Einschrinkung oder Verhinderung des
Wettbewerbes bezwecken.

Abschnitt 2. — Dumping

Abschnitt 3 — Staatliche Beihilfen
Staatliche Beihilfen, die den Wettbewerb
verfdlschen, sind mit dem Gemeinsamen
Markt unvereinbar, soweit sie den Handel
zwischen Mitgliedstaaten beeintrichtigen.

Kapitel 2. — Steuerliche Vorschriften

Die Mitgliedstaaten erheben auf Waren
aus anderen Mitgliedstaaten weder unmit-
telbar noch mittelbar hohere inldndische
Abgaben, als gleichartige inléndische Wa-
ren zu tragen haben (Art. 95).

Kapitel 3. — Angleichung der Rechtsvor-
schriften

Der Rat erlédsst einstimmig auf Vorschlag
der Kommission Richtlinien fiir die An-
gleichung derjenigen Rechts- und Verwal-

tungsvorschriften, die sich unmittelbar auf
das Funktionieren des Gemeinsamen
Marktes auswirken,

Anm. der Red.: Ansidtze positiver Ergeb-
nisse wurden beim Gewerblichen Rechts-
schutz erzielt. (Vierter Gesamtbericht iiber
die Tétigkeit der Gemeinschaft, Mai 1961).

Titel Il - Die Wirtschaftspolitik
Kapitel 1. — Die Konjunkturpolitik

Art. 103. Die Mitgliedstaaten betrachten ihre
Konjunkturpolitik als eine Angelegenheit
von gemeinsamem Interesse (Art. 103),

Kapitel 2. — Die Zahlungsbilanz

Jeder Mitgliedstaat betreibt eine Wirt-
schaftspolitik, die erforderlich ist um das
Gleichgewicht der Zahlungsbilanz auf-
rechtzuerhalten (Art. 104).

Kapitel 3. — Die Handelspolitik

Die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Han-
delsbeziehungen mit dritten Lindern der-
art, dass eine gemeinsame Aussenhandels-
politik mdglich ist (Art. 111).

Titel lil - Die Sozialpolitik
Kapitel 1. — Sozialvorschriften

Art. 117. Die Mitgliedstaaten sind sich
liber die Notwendigkeit einig, auf eine
Verbesserung der Lebens- und Arbeits-
bedingungen der Arbeitskrifte hinzuwir-
ken und dadurch auf dem Weg des Fort-
schrittes ihre Angleichung zu ermdglichen.

Kapitel 2. — Der Europdische Sozialfonds

Um die Beschiftigungsmoéglichkeiten der
Arbeitskrifte im Gemeinsamen Markt zu
verbessern und damit zur Hebung der Le-
benshaltung beizutragen, wird ein Euro-
péischer Sozialfonds errichtet (Art, 123).

Titel 1V - '

Die Europdische Investitionsbank

Die Investitionsbank erleichtert ohne Ver-
folgung eines Erwerbszweckes durch Dar-
lehen und Biirgschaften nachstehende Vor-
haben: a) Erschliessung der weniger ent-
wickelten Gebiete, b) Modernisierung von
Unternehmen zur Schaffung neuer Ar-
beitsmoglichkeiten, die sich aus der Er-
richtung des Gemeinsamen Marktes er-
geben, c¢) Vorhaben von gemeinsamen In-
teresse flir mehrere Mitgliedstaaten (Art.
130).

Vierter Teil - Die Assoziierung der
iiberseeischen Lander und
Hoheitsgebiete (Art. 131 bis 136)

Die Mitgliedstaaten kommen {iberein, die
aussereuropdischen Linder und Hoheits-
gebiete, die mit Belgien, Frankreich, Ita-
lien und den Niederlanden besondere Be-
ziehungen unterhalten, der Gemeinschaft
zu assoziieren, um die wirtschaftliche und
soziale Entwicklung dieser Lénder zu for-
dern (Art. 131).

Es wurde vorgesehen, die assoziierten
liberseeischen Lénder kunftig in zwei
Gruppen einzuteilen: a) Linder, die im
wesentlichen in derselben politischen und
administrativen Stellung verbleiben, wie
frither: Saint-Pierre und Miqgelon, der Ko-
moren-Archipel, Franzosisch Somaliland,
Neukaledonien, Franzosisch-Polinesien, die
antarktischen Gebiete und Niederlédndisch-
Neuguinea, b) Linder, die mit der volligen

Unabhéngigkeit eine grundlegend neue
Rechtsstellung erhalten und zwar: die Is-
lamische Republik, Mauretanien, die Zen-
tralafrikanische Republik, die Republiken
Senegal, Mali, Elfenbeinkiiste, Dahomey,
Niger, Obervolta, Kongo-Brazzaville,
Tschad, Gabun, Madagaskar, Togo, Kame-
run, Kongo-Leopoldville und Somaliland.
Anm. der Red.: Fiir die Zeit nach dem
1. Januar 1963 soll durch die gegenwirtigen
Verhandlungen eine neue Form der Asso-
ziation gefunden werden. Die folgenden
Lénder sind an diesen Verhandlungen be-
teiligt: Dahomey, Elfenbeinkiiste, Niger,
Tschad, Volta, Senegal, Mali, Mauretanien,
Gabon, Kongo (Brazzaville), Kongo (Léo~
poldville), Zentralafrikanische Republik,
Kamerun, Togo, Somalia, Malagasy, Ru-
anda und Burundi. Algerien war bis Ende
Juni als Teil Frankreichs direkt der EWG
angeschlossen und wird sich demnichst
entscheiden miissen, ob es die Beziehun-
gen der EWG abbrechen will oder nicht.

Fiinfter Teil - Die Organe
der Gemeinschaft (Art. 137 bis 209)

Titel | - Vorschriften iiber die Organe
Kapitel 1. — Die Organe

Abschnitt 1. — Die Versammlung

Art. 137. Die Versammlung besteht aus
Vertretern der Volker der in der Gemein-
schaft zusammengeschlossenen Staaten; sie
iibt die Beratungs- und Xontrollbefug-
nisse aus, die ihr nach diesem Vertrag zu-
stehen.

Abschnitt 2. — Der Rat

Art. 145. Zur Verwirklichung der Ziele und
nach Massgabe dieses Vertrages sorgt der
Rat fiir die Abstimmung der Wirtschafts~
politik der Mitgliedstaaten und besitzt
eine Entscheidungsbefugnis.

Abschnitt 3. — Die Kommission.

Art. 155. Um das ordnungsgemisse Funk-
tionieren und die Entwicklung des Ge-
meinsamen Marktes zu gewdéhrleisten, er-
fillt die Kommission folgende Aufgaben:

— fiir die Anwendung dieses Vertrages so-
wie der von den Organen auf Grund
dieses Vertrages getroffenen Bestim-
mungen Sorge zu tragen,

— Empfehlungen oder Stellungnahmen
auf den in diesem Verirag bezeichneten
Gebieten abzugeben, soweit der Ver-
trag dies ausdriicklich vorsieht oder
soweit sie es flir notwendig erachtet,

— nach Massgabe dieses Vertrages in ei-
gener Zustdndigkeit Entscheidungen zu
treffen und am Zustandekommen der
Handlungen des Rates und der Ver-
sammlung mitzuwirken,

— die Befugnisse auszuiiben, die der Rat
zur Durchfiihrung der von ihm ‘erlasse-
nen Vorschriften iibertréagt.

Anm. der Red.: Der Vertrag zur Griindung
der Europidischen Gemeinschaft teilt der
Kommission sehr weitgehende Befugnisse
zu. Der gegenwirtige Prisident der Kom-
mission ist Prof. Dr. Walter Hallstein.

Abschnitt 4. — Der Gerichtshotf

Der Gerichtshof sichert die Wahrung des
Rechtes bei der Auslegung und Anwen-
dung des Vertrages. Er besteht aus sieben
Richtern und zwei Generalanwilten. (Art.
164, 165, 166.)
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Kapitel 2. — Gemeinsame Vorschriften fiir
mehrere Organe

In diesem Kapitel wird das Amtsblatt der
Gemeinschaft, die Modalitdten wvon
Zwangsvollstreckungen und #hnliches be-
handelt.

Kapitel 3. — Der Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss

Es wird ein Ausschuss mit beratender
Stimme errichtet, an dem Erzeuger,
Landwirte, Arbeitnehmer, Kaufleute,
Handwerker, freie Berufe usw. teilneh-
men (Art. 193).

Titel H - Finanzvorschriften

Alle Einnahmen und Ausgaben der Ge-
meinschaft werden in einen Haushaltplan
eingesetzt, der in Einnahmen und Aus-
gaben auszugleichen ist (Art. 199).

Sechster Teil - Allgemeine und
Schlussbestimmungen (Art.211-248)

Art. 210. Die Gemeinschaft besitzt Rechts-
personlichkeit.

Art. 224. Die Mitgliedstaaten setzen sich
miteinander ins Benehmen, um durch ge-
meinsames Vorgehen zu verhindern, dass
das Funktionieren des Gemeinsamen
Marktes durch Massnahmen beeintréchtigt
wird, die ein Mitgliedstaat bei einer
schwerwiegenden innerstaatlichen Stérung

der offentlichen Ordnung, im Kriegsfall,
bei einer ernsten, eine Kriegsgefahr dar-
stellenden internationalen Spannung oder
in Erfiillung der Verpflichtungen trifft,
die er im Hinblick auf die Aufrechterhal-
tung des Friedens und der internationalen
Sicherheit iibernommen hat.

Art. 236. Die Regierung jedes Mitglied-
staates oder die Kommission kann dem
Rat Entwliirfe zur Aenderung dieses Ver-
trages vorlegen.

Art. 238. Die Gemeinschaft kann mit ei-
nem dritten Staat, einer Staatenverbin-
dung oder einer internationalen Organisa-
tion Abkommen abschliessen, die eine
Assoziierung mit gegenseitigen Rechten
und Pflichten, gemeinsamem Vorgehen
und besonderen Verfahren herstellen.
Diese Abkommen werden nach Anhorung
der Versammlung einstimmig vom Rat ge-
schlossen.

Werden durch diese Abkommen Aende-
rungen dieses Vertrages erforderlich, so
miissen diese zuvor nach dem in Artikel
236 vorgesehenen Verfahren angenommen
werden.

Anm. der Red.: Dieser viel zitierte Arti-
kel 238 regelt die Beitrittsmodalititen
dritter Staaten zur Europdischen Wirt-
schaftsgemeinschaft.

Art. 240. Dieser Vertrag gilt auf unbe-
grenzte Zeit.

In acht Schlussartikeln wird die Einset-
zung der Organe und die Schlussbestim-
mung behandelt.

Elektrizitat
Jugoslawien

Der Stromaus den Stromen

Jugoslawien ist elektrobegeistert. Der
steile Aufschwung der Energieproduktion
(die grosste Zuwachsrate in Europa) ist
allerdings wegen der bisherigen Riick-
stindigkeit auf diesem Sektor (vergleiche
KB Nr.23, «Der erste unter den Gigan-
ten») alles andere als ein Luxus, wenn die
Industrialisierung des Landes den beab-
sichtigten Umfang in der beabsichtigten

Zeit erreichen soll. Dass die Wirtschaft
freilich noch andere Schwierigkeiten —
unter anderem die Belastung durch die
Parteifunktiondre — hat, hat Tito diesen
Sommer kriftig ausgesprochen, und zwar
gerade bei der Eréffnung eines Kraft-
werkes (Split).

Zu den Fliissen, welche fiir intensive Nut-
zung ausersehen sind, gehort die Drina,
welche auf weiter Strecke die Grenze

zwischen Serbien und Bosnien bildet. Vier
grosse Stauwerke werden an ihrem Lauf
gebaut. Das imposanteste unter ihnen soll
der Stausee Bajiana Basta bilden (unsere

Eme A.nsicht der _geplanten grossen Staumauer des Werkes Bajina Basta am Fluss
Drina in Wgstserbzen nach einer Zeichnung der jugoslawischen Armeezeitung «Na-
rodna Armwg». .Die Teilaufnahme des Betriebs ist auf 1965, dem Ende des gegenwirtig
laufenden Finfjahresplanes, vorgesehen. Das Werk wird mit westlicher Hilfe gebaut.

Zeichnung). Es wird unter anderem mit
westlicher Hilfe zustandekommen. Ein
Kredit der Weltbank von 30 Millionen
Dollar findet fiir die Anlagen selbst sowie
fiir die Errichtung von Hochspannungs-
leitungen und Transformatorenstationen
Verwendung. Die ersten Turbinen sollen
in drei Jahren laufen, am Ende der gegen-
wartigen Planungsperiode (1961 bis 1965).
Nach erfolgtem Vollausbau rechnet man
mit einer jéhrlichen Erzeugung bis zu 1,5
Milliarden Kilowattstunden, eine Zahl,
die noch eindriicklicher wirkt, wenn man
sie mit der gegenwirtigen Stromerzeugung
des ganzen Landes (etwa 10 Milliarden
Kilowattstunden im Jahr) vergleicht
(Schweiz {iiber 15 Milliarden, trotz gut
dreimal kleinerer Bevolkerungszahl).

Das Projekt Bajina Basta sieht eine Stau-
mauer von 88 Meter H6he und 461 Meter
Linge vor, wobei eine Million Kubik-
meter Beton benotigt werden. Der Stau-
see wird sich iiber 15 Kilometer fluss-
aufwirts erstrecken und vier Dorfer zu-
decken.

Verfassung
Jugoslawien

Neuer Schiauch fiir
neuen Wein

Jugoslawien nimmt am Rande des Ost-
blocks eine Sonderstellung ein. Es hat in
gewisser Hinsicht Lockerungen vollzogen,
die in wohltuender Weise vom {iblichen
bolschewistischen Stereotyp abweichen,
obwohl das Land grundsétzlich als eine
kommunistische Diktatur zu bezeichnen
ist. Daher kommt auch der jugoslawischen
Verfassungsreform ein betrdchtliches In-
teresse zu.

Der jugoslawische Staatsrechtler Gersko-
vic begriindet in einem léngeren Aufsatz
die Notwendigkeit zum Erlass einer neuen
Verfassung mit den grundlegenden Ver-
dnderungen, die in den gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Beziehungen einge-
treten seien.

Diese Verdnderungen zeigen sich in vier
Richtungen.

1. Das Kollektiveigentum bestimmt nunmehr
alle Tatigkeitsbereiche, und zwar auch dort,
wo das Privateigentum noch besteht (Land-
wirtschaft und Handwerk).

2. Die wirtschaftliche Téatigkeit wird nach
dem Grundsatz der Selbstverwaltung orga-
nisiert.

3. Die Lohnarbeit ist durch den Grundsatz
der Einkommensverteilung durch die Arbei-
ter selbst aufgehoben.

4. Die Wirtschaftstidtigkeit wickelt sich auf
Grund der selbstidndigen Entscheidung der
Wirtschafisorganisationen ab; Planung und
Intervention verlieren so ihren biirokrati-
schen Charakter.

Durch diese neue Verfassung soll denn
auch der Mensch entscheidend in den Mit-
telpunkt gerlickt werden. Gemadss der Ein-
leitung zum neuen Grundgesetz stiitzt sich
das jugoslawische System ab «auf die Be-
ziehungen zwischen den Menschen als
freien und gleichberechtigten Produzenten
und Schaffenden, deren Arbeit ausschliess-
lich der Befriedigung ihrer personlichen
und gemeinsamen Bediirfnisse dient». Da-
her soll die Verfassung nicht nur die Stel-
lung der staatlichen Organe umreissen,
«sondern auch die der politischen und



	Tatsachen der europäischen Integration (IV) : der Integrationsvertrag der EWG

